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Anhang I: Statuten 

Art. 1 Zweck der öffentlich-rechtlichen Unternehmung 

1 Die öffentlich-rechtliche Unternehmung Flughafen Basel-Mülhausen hat zum Zwecke den Bau und 

den Betrieb eines Flughafens, der ausschliesslich für den Zivilverkehr bestimmt ist. Der Flughafen wird 

auf französischem Boden errichtet gemäss den Bestimmungen und Bedingungen des Vertrages, des 

Pflichtenheftes und des Baubeschriebs und Kostenvoranschlages der Arbeiten, die wie diese Statuten 

dem genannten Vertrage beigefügt sind. Weitere Zwecke der Unternehmung sind alle Industrie-, Han-

dels-, Immobiliar-, Mobiliar- und Finanzgeschäfte, die unmittelbar oder mittelbar, ganz oder zum Teil 

mit irgendeiner Aufgabe der öffentlichen Unternehmung oder mit irgendwelchen andern ähnlichen oder 

im Zusammenhang stehenden Zwecken verbunden sind. 

Art. 2 Sitz der öffentlich-rechtlichen Unternehmung 

1 Die öffentlich-rechtliche Unternehmung hat ihren Sitz in Frankreich auf dem Gebiete der Gemeinde 

Blotzheim. 

Kapitel I: Der Verwaltungsrat 

Art. 3 Zusammensetzung des Verwaltungsrates 

1 Der Verwaltungsrat der öffentlich-rechtlichen Unternehmung besteht aus sechzehn Mitgliedern, wo-

von 

– die Hälfte französischer Staatsangehörigkeit ist und ernannt wird durch Erlass des Ministers für 

öffentliche Arbeiten, Verkehr und Touristik; 

– die andere Hälfte schweizerische Staatsangehörigkeit besitzt und ernannt wird durch Verfügung 

des Eidgenössischen Post- und Eisenbahndepartements. 

2 Den Mitgliedern des Verwaltungsrates kann zu Lasten der allgemeinen Kosten des Flughafens ein 

Sitzungsgeld ausgerichtet werden. Präsident und Vizepräsident erhalten Vergütungen für ihre Reprä-

sentationskosten. Solche Vergütungen können von Fall zu Fall auch andern Verwaltungsratsmitgliedern 

entrichtet werden, wenn ihnen besondere Aufgaben anvertraut werden. Die Aufenthalts- und Reiseaus-

lagen der Mitglieder, die zu Verwaltungsratssitzungen einberufen sind, werden vergütet aufgrund be-

gründeter Kostennoten. 

3 Die Höhe und die Bedingungen für die Entrichtung dieser verschiedenen Entschädigungen und Zula-

gen werden durch Verwaltungsratsbeschluss bestimmt, der von den zuständigen französischen und 

schweizerischen Behörden nach Massgabe von Art. 13 zu genehmigen ist. 

Art. 4 Voraussetzungen für die Mitgliedschaft im Verwaltungsrat 

1 Mitglieder des Verwaltungsrates können nur Personen französischer oder schweizerischer Staatsange-

hörigkeit sein, die in bürgerlichen Ehren und Rechten stehen. 

Art. 5 Unvereinbarkeit wegen Interessenkollision 

1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates dürfen nicht direkt oder indirekt interessiert sein an einer Unter-

nehmung, sei es eine Einzelfirma, eine einfache oder Handelsgesellschaft, oder einer Filiale, die mit 

dem Flughafen in vertraglichen Beziehungen steht, es sei denn aufgrund eines besonderen mit Zweidrit-

telmehrheit gefassten Beschlusses des Verwaltungsrates und nach Begutachtung durch die in Art. 23 

vorgesehenen Finanzinspektoren. 
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Art. 6 Erneuerung, Lücken, Ersatz 

1 Die Mitglieder des Verwaltungsrates werden für die Dauer von sechs Jahren ernannt unter Vorbehalt 

des Rechtes der nach Art. 3 zuständigen Behörde, die Hälfte der Mitglieder alle drei Jahre, gerechnet 

von der ersten Ernennung an, zu ersetzen. 
2 Mitglieder, die die Eigenschaft verlieren, wegen der sie bezeichnet oder ernannt worden sind, scheiden 

von Rechts wegen aus dem Verwaltungsrat aus. Mitglieder, die während drei Monaten ohne triftigen 

Grund den Sitzungen fernbleiben, werden durch den Verwaltungsrat als zurückgetreten erklärt. 
3 Wenn sich durch Tod, Rücktritt, Erlöschen des Mandates oder aus anderen Gründen Lücken ergeben, 

so teilt dies der Präsident des Verwaltungsrates beförderlich den zuständigen französischen und schwei-

zerischen Behörden mit. 
4 Die zuständigen französischen und schweizerischen Behörden treffen die erforderlichen Massnahmen, 

um die aus dem Verwaltungsrat ausgeschiedenen Mitglieder für den Rest der Amtsdauer zu ersetzen. 

Der Ersatz wird nach den für die Ernennung bestehenden Vorschriften und unter Berücksichtigung der 

Kategorie der zu ersetzenden Mitglieder vollzogen. 

Die zuständigen französischen und schweizerischen Behörden teilen dem Präsidenten die Namen der 

neuen Mitglieder mit. 

Art. 7 Auflösung des Verwaltungsrates 

1 Der Verwaltungsrat kann aufgrund eines Berichtes der Finanzinspektoren durch gemeinsamen Be-

schluss der französischen und schweizerischen Regierung aufgelöst werden, wenn seine Geschäftsfüh-

rung dem öffentlichen Interesse widerspricht. Er wird in diesem Falle vorübergehend durch eine im 

gleichen Beschluss ernannte Gruppe von Bevollmächtigten, die mit der Erledigung der laufenden Ge-

schäfte beauftragt ist, ersetzt. Spätestens innert der Frist von drei Monaten muss ein neuer Verwaltungs-

rat unter Beachtung der oben beschriebenen Formen ernannt werden. 

Kapitel II: Tätigkeit des Verwaltungsrates 

Art. 8 Präsident, Direktor, Sekretär 

1 Der Verwaltungsrat wählt 

– aus dem Kreise seiner Mitglieder:  seinen Präsidenten, 

 seinen Vizepräsidenten; 

– ausserhalb des Verwaltungsrates:  den Direktor, 

 den Vizedirektor. 

2 Präsident und Direktor müssen verschiedene Staatsangehörigkeit besitzen, ebenso Präsident und Vi-

zepräsident und Direktor und Vizedirektor. 

3 Ihre Ernennung erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen französischen und schweize-

rischen Behörden. 

4 Die Aufgaben des Präsidenten und des Vizepräsidenten erlöschen normalerweise mit ihrem Amt als 

Mitglied des Verwaltungsrates. Sie können neuerdings ernannt werden, wenn sie auch als Verwaltungs-

räte bestätigt werden. Der Verwaltungsrat kann ihnen jederzeit ihre Aufgaben entziehen. Die Absetzung 

erfolgt unter den gleichen Bedingungen wie die Ernennung. 

5 Der Verwaltungsrat ernennt auch den Sekretär, der nicht Verwaltungsrat zu sein braucht. 

Art. 9 Vorschrift, Direktionskomitee 

1 Der Verwaltungsrat stellt eine interne Vorschrift auf. Er bildet in seinem Schosse ein gleichmässig aus 

Franzosen und Schweizern bestehendes Direktionskomitee, dem der Präsident und Vizepräsident ange-

hören müssen. Diesem Komitee tritt der Verwaltungsrat einen Teil seiner Befugnisse ab. Es hat ihm 

regelmässig über seine Tätigkeit Rechenschaft abzulegen. 
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Art. 10 Versammlungen, Verhandlungen 

1 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung seines Präsidenten mindestens achtmal im Jahr 

und jedesmal sonst, wenn es das Interesse des Flughafens und die Bedürfnisse des Betriebes erfordern. 

Der Präsident muss den Verwaltungsrat unverzüglich einberufen, wenn dies wenigstens die Hälfte der 

Mitglieder wünscht. 

2 Der Verwaltungsrat kann nur gültig verhandeln, wenn wenigstens die Hälfte der amtenden Mitglieder 

der französischen und der schweizerischen Gruppe an der Sitzung teilnimmt. Wenn das Quorum nicht 

erreicht wird, kann indessen der Verwaltungsrat zu einer neuen, frühestens drei Tage später stattfinden-

den Sitzung mit der gleichen Tagesordnung einberufen werden. Die Verhandlungen sind dann unabhän-

gig von der Zahl der anwesenden Mitglieder rechtsgültig, sofern mindestens vier Mitglieder anwesend 

und beide Staatsangehörigkeiten vertreten sind. 

3 Die Beschlüsse werden mit der absoluten Mehrheit der Stimmenden gefasst. Bei Stimmengleichheit 

hat der Präsident entscheidende Stimme. 

4 Jedes an der Teilnahme verhinderte Mitglied des Verwaltungsrates kann einem andern Mitglied glei-

cher Staatsangehörigkeit Vertretungsvollmacht erteilen, wobei aber kein Verwaltungsratsmitglied über 

mehr als zwei Stimmen verfügen kann. 

5 Für die Mitglieder des Verwaltungsrates besteht die berufliche Geheimhaltungspflicht. Verstösse ge-

gen diese Verpflichtung werden nach der Gesetzgebung des Staates beurteilt, dem die Verletzten ange-

hören. 

6 Der Direktor und der Flughafenkommandant können an den Sitzungen des Verwaltungsrates und des 

Direktionskomitees mit beratender Stimme teilnehmen, ausgenommen bei Behandlung der Rechnung 

und wenn es sich um ihre persönliche Stellung handelt.  

Art. 11 Protokolle, Abschriften, Auszüge 

1 Die Verhandlungen des Verwaltungsrates werden in Protokollen festgehalten, die in ein besonderes 

Buch einzutragen und entweder vom Präsidenten, einem Verwaltungsratsmitglied, das anderer Staats-

angehörigkeit sein muss als der Präsident, und dem Sekretär oder, wenn der Präsident verhindert ist, 

durch die Mehrheit der anwesenden Mitglieder und dem Sekretär zu unterzeichnen sind. 

2 Abschriften und Auszüge aus diesen Protokollen für gerichtliche und andere Zwecke sind entweder 

vom Präsidenten oder von zwei Verwaltungsräten verschiedener Staatsangehörigkeit oder durch einen 

Beauftragten, der vom Verwaltungsrat bezeichnet wird, zu unterzeichnen. 

3 Die zuständigen französischen und schweizerischen Behörden erhalten je eine gleichlautende Abschrift 

der Protokolle jeder Sitzung. 

Art. 12 Befugnisse des Verwaltungsrates und des Präsidenten 

1 Der Verwaltungsrat geniesst die weitgehendsten Vollmachten, um im Namen des Flughafens zu han-

deln und um alle für dessen Zwecke erforderlichen Handlungen und Geschäfte auszuführen oder die 

Ermächtigung dafür zu erteilen. 

2  Unter Vorbehalt der Bestimmungen von Art. 13 hat er namentlich folgende Befugnisse, die nur bei-

spielsweise und nicht abschliessend aufgeführt sind: 

Er bestimmt die allgemeine Politik des Flughafens. 

Er vertritt den Flughafen gegenüber Dritten, gegenüber allen Verwaltungen und den Regierungen Frank-

reichs und der Schweiz. 

Er stellt die internen Vorschriften des Flughafens auf. 

Er errichtet alle Geschäftsstellen und Vertretungen, wo immer er es in Frankreich und in der Schweiz 

für nötig erachtet. 
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Er stellt den Organisations- und Tätigkeitsplan auf für die Dienststellen des Flughafens und die nach 

Hauptkategorien geordneten Bestandestabellen mit Ausnahme der Dienste, die ausschliesslich der 

französischen oder schweizerischen Regierung unterstehen. 

Er ernennt und entlässt alle Bediensteten des Flughafens und setzt die Bedingungen für die Anstellung 

und den Rücktritt fest, mit Ausnahme des Flughafenkommandanten, der Dienstchefs für Funk- und 

Wetterdienst und der von der französischen und schweizerischen Regierung ernannten Bediensteten, 

die für Dienste zu sorgen haben, deren Verwaltung sich die Regierungen vorbehalten. In dieser Hin-

sicht ist der Verwaltungsrat nur befugt, Wünsche anzubringen. 

Unter Vorbehalt von Art. 22 setzt er die Besoldungen, Löhne, Entschädigungen, Vergütungen und Zu-

wendungen an alle Beamten und Angestellten fest; er errichtet sämtliche Hilfs- und Pensionskassen 

für das Personal. 

Er unternimmt die nötigen Schritte, um den Flughafen den Gesetzen der Staaten zu unterstellen, in denen 

er zu wirken berufen wird, und er ernennt alle verantwortlichen Vertreter. 

Er erstellt den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben, welcher mindestens drei Wochen vor der 

Verhandlung den in Art. 23 vorgesehenen Finanzinspektoren mitzuteilen ist. 

Er nimmt die Zahlungen für den Flughafen entgegen und sorgt für die Bezahlung der Schulden. 

Er bestimmt die Anlage der verfügbaren Mittel und regelt die Verwendung der Reservefonds. 

Er unterschreibt, indossiert, akzeptiert und quittiert die Wertpapiere. 

Er befindet über die Verträge, Ausschreibungen und Vergebungen im Akkord oder andere Arbeiten, die 

den Flughafen angehen. 

Er erteilt die Ermächtigungen für Erwerb, Einlösung, Übertragung, Veräusserung von Renten, Wertpa-

pieren und Wertsachen, Forderungen, Patenten oder Lizenzen für Patente und von beliebigen Rech-

ten an beweglichen Sachen. 

Er besorgt den Abschluss, die Abtretung und die Kündigung von Miet- und Pachtverträgen mit und ohne 

Kaufrecht. 

Er erteilt die Ermächtigungen für den Kauf und Tausch von Grundstücken und für den Verkauf von 

Liegenschaften, deren Besitz er als nicht mehr nötig erachtet, mit Ausnahme aller Grundstücke und 

aller dinglichen Rechte an Grundstücken, die zum Staatseigentum gehören. 

Er entscheidet über die Ausführung der Bauten und Arbeiten. 

Er stellt alljährlich im Rahmen der verfügbaren Mittel das allgemeine Programm der auszuführenden 

ordentlichen und ausserordentlichen  Arbeiten auf und genehmigt die entsprechenden Vorentwürfe 

und  Entwürfe. 

Er genehmigt den Massenplan des Flughafens und alle seine Änderungen sowie die Erweiterungen und 

Neuanlagen, die nötig werden könnten. 

Er beantragt die notwendigen Massnahmen zur Schaffung von Einnahmen, die zur Deckung der Kosten 

der Verwaltung, des Unterhaltes, des Betriebes oder der Verbesserung des Flughafens dienen, und 

stellt namentlich die Benützungsbedingungen und die Abgaben- und Gebührenansätze für den Flug-

hafen auf. 

Er nimmt Darlehen auf in Form von Krediteröffnungen oder auf andere  Weise. 

Er bestellt die Grundpfandverschreibungen, Unterpfänder, Abtretungen, Bürgschaften, Wechselbürg-

schaften und andere Fahrnis oder Grundsicherheiten auf dem Vermögen des Flughafens. 

Er zahlt die Anleihen und Vorschüsse aus. 

Er prüft und überweist der französischen und der schweizerischen Regierung den Jahresbericht des Di-

rektors zusammen mit seinen Schlussfolgerungen, er beschliesst über den Status, das Inventar und 

die Rechnung. 

Er handelt in gerichtlichen Angelegenheiten, sei es als Kläger, sei es als  Beklagter. 

Er erteilt die Ermächtigung zu Verfügungen, Vergleichen, Zustimmungen und Verzichten sowie zu Vor-

verträgen und Einsetzungen in Rechte anderer mit oder ohne Gewähr und zu Löschungen von Ein-

tragungen, Pfändungen, Rechtsvorschlägen und anderen Rechtshandlungen vor oder nach der Zah-

lung. 
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Er begutachtet, wenn er von den zuständigen französischen oder schweizerischen Behörden angefragt 

wird, alle Fragen, die im Zusammenhang mit den verschiedenen öffentlichen Diensten stehen und 

den Betrieb des Flughafens betreffen. 

Art. 13 Zu genehmigende Beschlüsse 

1 Den zuständigen französischen und schweizerischen Behörden müssen die Beschlüsse über folgende 

Geschäfte zur Genehmigung unterbreitet werden, sofern sie nicht schon während den Verhandlungen 

die Zustimmung der mit der Wahrung der Interessen dieser Behörden im Schosse des Verwaltungsrates 

beauftragten Verwaltungsräte erhalten haben. Es handelt sich dabei um eine erschöpfende Aufzählung: 

– Organisation des Direktionskomitees und Abtretung gewisser Befugnisse des Verwaltungsrates 

an das Komitee oder den Direktor, 

– Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben, 

– Benützungsvorschriften und Abgaben- und Gebührenansätze des Flughafens für die konzessi-

onierten, bewilligten und betriebenen Einrichtungen, 

– Unterverträge über den ganzen oder teilweisen Betrieb der Anlagen des Flughafens, 

– Festsetzung der Tages- und Reiseauslagenvergütungen an Verwaltungsräte für Verwaltungs-

ratssitzungen, 

– Finanzgeschäfte, deren Wert einen durch Vereinbarung zwischen den zuständigen französi-

schen und schweizerischen Behörden festzusetzenden Betrag übersteigt, 

– Annahme von Geschenken und Vermächtnissen. 

2 Die Beschlüsse über folgende Geschäfte, die erschöpfend aufgezählt sind, müssen immer den zustän-

digen französischen und schweizerischen Behörden zur Genehmigung vorgelegt werden: 

– Angelegenheiten, die nationale oder internationale Vorschriften berühren, 

– Massenplan des Flughafens, Entwürfe für wesentliche Änderungen an bestehenden Einrichtun-

gen oder Anlagen, Entwürfe für neue Einrichtungen und Anlagen, deren Wert einen bestimmten, 

durch Vereinbarung zwischen den französischen und schweizerischen Behörden festgesetzten 

Betrag übersteigt, 

– Festsetzung der Höhe der Taggelder, Einkünfte und Entschädigungen für den Präsidenten, den 

Vizepräsidenten, die Mitglieder des Verwaltungsrates, den Direktor, den Flughafenkomman-

danten und die mit besonderen Aufgaben betrauten Verwaltungsräte sowie für die Bediensteten, 

die unmittelbar der französischen oder schweizerischen Regierung unterstehen, 

– Aufnahme von Darlehen auf dem Wege der Ausgabe von Grundpfandobligationen oder von 

Anleihen anderer Art, 

– Entnahmen aus dem Reservefonds. 

3 Wenn innert Monatsfrist, vom Tage der Mitteilung an gerechnet, keine Antwort eingeht, gelten diese 

Beschlüsse als durch die zuständigen französischen und schweizerischen Behörden genehmigt. 

Art. 14 Aufgaben des Präsidenten und Vizepräsidenten 

1 Der Präsident des Verwaltungsrates beruft den Verwaltungsrat ein und präsidiert ihn. Er überwacht 

ständig die Geschäftsführung des Flughafens. Er bereitet die Sitzungen des Verwaltungsrates vor und 

sorgt für den Vollzug seiner Beschlüsse. 

Er vertritt den Flughafen im Verkehr mit der französischen und schweizerischen Regierung. 

Er entwirft und überweist den Bericht, den der Verwaltungsrat jährlich über den Stand des Flughafens 

und der verschiedenen Dienste diesen Regierungen erstatten muss. Der Bericht des Verwaltungsrates, 

zusammen mit einem Protokollauszug der Verhandlungen über die Genehmigung des Jahresberichtes 

des Direktors und dieser Bericht selbst, sind jedes Jahr vor dem 1. April als allgemeiner Rechenschafts-

bericht den zuständigen französischen und schweizerischen Behörden zuzustellen. 
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2 Der Vizepräsident steht dem Präsidenten bei. Falls der Präsident abwesend oder aus einem andern 

Grunde verhindert ist, ersetzt er ihn vorübergehend in seinen sämtlichen Aufgaben. Für den Fall der 

Verhinderung des Vizepräsidenten kann der Verwaltungsrat eines seiner Mitglieder mit der Vertretung 

beauftragen. 

Art. 15 Verantwortlichkeit des Präsidenten, des Vizepräsidenten und der Mitglieder des Verwal-

tungsrates 
1 Der Präsident, der Vizepräsident und die Mitglieder des Verwaltungsrates sind gemäss den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen je nach dem Fall einzeln oder solidarisch verantwortlich ge-
genüber dem Flughafen oder gegenüber Dritten für Verletzungen des Staatsvertrages und seiner 
Anhänge und für ihre Fehler bei der Geschäftsführung des Flughafens. 
Ihre zivile Verantwortlichkeit gegenüber dem Flughafen kann geltend gemacht werden durch den Flug-

hafen selbst oder durch die französische Regierung oder den Schweizerischen Bundesrat. 

Art. 16 Unterschriftsberechtigung 

1 Alle Schriftstücke, die den Flughafen Dritten gegenüber verpflichten, sind vom Präsidenten und einem 

Mitglied des Verwaltungsrates zu unterzeichnen oder vom Direktor sowie von einem Mitglied des Ver-

waltungsrates, die nicht die gleiche Staatsangehörigkeit besitzen dürfen, es sei denn, der Verwaltungsrat 

erteile dem Präsidenten oder dem Direktor oder einem einzelnen Mitglied des Verwaltungsrates aus-

drücklich die Unterschriftsberechtigung. 

Kapitel III: Der Direktor 

Art. 17 Stellung des Direktors 
1 Der Direktor ist das Vollzugsorgan des Verwaltungsrates. Seine Aufgaben liegen in der Hauptsache 
auf dem wirtschaftlichen und kaufmännischen Gebiete. 

Er ist beauftragt mit der Vorbereitung des Voranschlages der Einnahmen und Ausgaben des Flughafens. 
Er vertritt den Flughafen vor Gericht und in sämtlichen Angelegenheiten zivilen Charakters. 
Er erhält in dem durch Beschluss des Verwaltungsrates aufgestellten Rahmen dauernde Sonderermäch-
tigung, um gemäss den Bestimmungen von Art. 13 Abs. 1 Entwürfe und Verträge zu genehmigen, Pacht- 
und Mietverträge über Grundstücke abzuschliessen, Käufe, Verkäufe, Mieten und Erneuerungen von 
Fahrnis zu tätigen und im Falle eines Rechtsstreites Vergleiche abzuschliessen. Seine Stellung auf fi-
nanziellem Gebiete ist in Art. 30 umschrieben. 
2 Durch allgemeine Vollmacht und im Rahmen der vom Verwaltungsrat bewilligten Bestände ernennt 
er das Personal für alle Dienststellen, mit Ausnahme derjenigen, die gemäss Art. 12, 19 und 22 den von 
der französischen oder schweizerischen Regierung zum Flughafen abgeordneten Bediensteten vorbe-
halten sind. 
3 Der Direktor kann Ernennungen zu einem Amt nur mit vorheriger Genehmigung durch den Verwal-

tungsrat vornehmen. 

Der Direktor erstattet jedes Jahr einen Rechenschaftsbericht über die Tätigkeit der Dienststellen und die 

allgemeine Lage des Flughafens. 

Er sorgt allgemein für die Zusammenarbeit der verschiedenen Dienststellen. Er ist ganz allgemein ge-

genüber dem Verwaltungsrat für die Tätigkeit aller ihm anvertrauten Dienstzweige verantwortlich. 

Seine Verantwortlichkeit gegenüber Dritten und gegenüber dem Flughafen regelt sich nach den Vor-

schriften des Art. 15 hiervor. 

Seine Besoldung wird durch den Verwaltungsrat festgesetzt und ist von den zuständigen französischen 

und schweizerischen Behörden zu genehmigen. 

Art. 18 Abwesenheit des Direktors 

1 Wenn der Direktor abwesend ist, vertritt ihn der Vizedirektor. Wenn die Abwesenheit länger dauert als 
sechs Monate, kann auf Antrag des Verwaltungsrates ein neuer Direktor ernannt werden. 
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Kapitel IV: Der Kommandant des Flughafens 

Art. 19 Ernennung des Flughafenkommandanten 

1 Der Flughafenkommandant, der ein Bediensteter der französischen Regierung ist, wird auf Vorschlag 
des Verwaltungsrates ernannt. 
2 Er kann seines Amtes nur durch Beschluss der gleichen Behörde auf Antrag oder nach Anhörung des 
Verwaltungsrates enthoben werden. 
3 Er wird von der französischen Regierung, welcher er unterstellt ist, besoldet, wobei der Betrag vom 
Flughafen zurückzuvergüten ist. Ausserdem kann er aber unter den in Art. 22 vorgesehenen Bedingun-
gen Entschädigungen erhalten, deren Höhe durch den Verwaltungsrat festgesetzt wird und die ihm direkt 
durch den Flughafen ausbezahlt werden. 
4 Sein Amt ist mit demjenigen des Vizedirektors nicht unvereinbar. 

Art. 20 Stellung des Flughafenkommandanten 
1 Der Flughafenkommandant ist Leiter der technischen Dienste, die der französischen Regierung unter-
stellt sind. 
2 Für seine Tätigkeit stehen ihm zur Seite die ihm unmittelbar unterstellten Chefs des Funk- und Wet-
terdienstes und das Vollzugspersonal, das französischer oder schweizerischer Staatsangehörigkeit sein 
kann. 
3 Er hat die französischen Gesetze und Verordnungen anzuwenden. Er ist für deren Anwendung gleich 
wie seine Dienstchefs strafrechtlich verantwortlich und besitzt alle Vollmachten, die sich aus dieser 
Verantwortlichkeit ergeben. 
4 Im Falle einer schwerwiegenden Uneinigkeit zwischen dem Direktor und dem Flughafenkommandan-
ten ist der Streitfall, nachdem er im Verwaltungsrat verhandelt wurde, den zuständigen französischen 
und schweizerischen Behörden zu überweisen. 

Art. 21 Stellung Abwesenheit des Flughafenkommandanten und der Dienstchefs für Funk- und 

Wetterdienst 
1 Im Falle der Abwesenheit wird der Flughafenkommandant durch seinen ersten Mitarbeiter französi-
scher Staatsangehörigkeit ersetzt, der die Tätigkeit eines stellvertretenden Flughafenkommandanten 
ausübt, und die Dienstchefs für Funk- und Wetterdienst werden durch Beamte französischer Staatsan-
gehörigkeit ersetzt. 

Art. 22 Personal des Flughafens 

1 Das Personal des Flughafens setzt sich ausser den Bediensteten des Sanitäts-, Zoll- und Polizeidienstes 

zusammen: 

a) aus den unmittelbar vom Flughafen angestellten Bediensteten; 

b) aus den Bediensteten der Regierungen, der Körperschaften, der Anstalten des öffentlichen 

Rechts Frankreichs und der Schweiz. Diese Bediensteten werden gemäss den Vorschriften, die 

in ihren Behörden und Körperschaften gelten, dem Flughafen zur Verfügung gestellt und kön-

nen jederzeit wieder ihren Verwaltungen zurückgegeben werden, ohne dass diese Massnahme 

disziplinarischen Charakter hätte; 

c) aus dem Personal der Direktion, das die Dienste besorgt, deren Leitung sich die französische 

Regierung gemäss Art. 4 Abs. 1 lit. a - c des Staatsvertrages vorbehält. Diese Bediensteten ge-

hören zur staatlichen Verwaltung. Ihr Verhältnis zum Flughafen ist geregelt in den Art. 13, 19 

und 20. 

2 Die Besoldungen, Löhne und Entschädigungen der unter lit. a und b erwähnten Bediensteten werden 

durch den Flughafen bezahlt. Die Besoldungen des unter lit. c erwähnten Direktionspersonals werden 

von der französischen Regierung bezahlt, wobei der Betrag vom Flughafen zurückzuvergüten ist. Zu-

sätzliche Entschädigungen und Belohnungen jeder Art, die durch den Flughafen gewährt werden, sind 
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nach Art. 13 Abs. 2 vorgängig den französischen und schweizerischen Behörden zur Genehmigung zu 

unterbreiten. 

Kapitel V: Kontrolle 

Art. 23 Kontrolle der Finanzgebarung 

1 Jede der beiden Regierungen ernennt einen Finanzinspektor, welcher beauftragt ist, die Geschäftsfüh-

rung und die finanzielle Lage des Flughafens, den Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben, Bilanz 

und Rechnung des Verwaltungsrates und den Jahresbericht des Direktors zu überwachen. 

2 Die Finanzinspektoren können mit beratender Stimme den Verhandlungen des Verwaltungsrates, des 

Direktionskomitees und der Kommissionen und Komitees beiwohnen, die der Verwaltungsrat ernennt. 

Sie sind dazu wie die Mitglieder der Verwaltung einzuladen. Sie sind berechtigt, zu verlangen, dass der 

Rat über eine bestimmte Frage verhandelt. 

3 Sie haben das Recht, in weitgehendstem Umfange an Ort und Stelle in die Akten Einsicht zu nehmen. 

Sie sind überdies berechtigt, unter den in Art. 7 erwähnten Bedingungen die Auflösung des Verwal-

tungsrates zu beantragen. 

Art. 24 Kontrolle der technischen Geschäftsführung 

1 Die zuständigen schweizerischen Behörden können jederzeit die der französischen Regierung unter-

stellten technischen Dienste inspizieren und kontrollieren lassen nach Einholung der Zustimmung des 

Ministers für öffentliche Arbeiten und Verkehr. 

2 Um den Zustand des Flughafens und seiner Einrichtungen feststellen zu können, haben die bezeichne-

ten Inspektoren die weitgehendsten und allgemeinsten Vollmachten zur Nachforschung in den Akten 

und an Ort und Stelle. 

Kapitel VI: Finanzielles 

Art. 25 Allgemeine Bestimmungen 

1 Für die vom Flughafen abgeschlossenen Verträge gelten die Gesetze und die Handelsbräuche. Die 

Geld- und Sachgeschäfte sind gemäss den Vorschriften über die kaufmännische Buchführung einzutra-

gen; die Entgegennahme von Zahlungen und die Zahlungen erfolgen nach Handelsbrauch. Das Ergebnis 

wird festgestellt durch Inventar, Verkehrsbilanz und Jahresbilanz. 

Art. 26 Geschäftsjahr 

1 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. Januar und endigt am 31. Dezember. 

2 Als Ausnahme von dieser Regel umfasst das erste Geschäftsjahr die Zeit von der endgültigen Errich-

tung des Flughafens bis zum 31. Dezember 1949. 

Art. 27 Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben 

1 Der Verwaltungsrat stellt jedes Jahr vor dem 1. Oktober den Entwurf des Voranschlages für die Ein-

nahmen und Ausgaben des nächsten Geschäftsjahres auf. 

2 Die Voranschläge der ordentlichen und der ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben sind in zwei 

getrennten Teilen zu erstellen und ihrerseits in Abschnitte zu gliedern, die nur Geschäfte gleicher Art 

umfassen. 

3 In den Voranschlag sind die Ausgaben für Unterhalt und Instandstellungen aufzunehmen. 

4 Der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben ist den beiden Regierungen zur Genehmigung vorzu-

legen. 
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5 Wenn der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben zu Beginn des Geschäftsjahres noch nicht ge-

nehmigt ist, kann der Direktor im Rahmen des vom Verwaltungsrat beschlossenen Voranschlages und 

vorbehältlich der Einsprache einer der Regierungen Verpflichtungen für seine Verwaltungsausgaben 

eingehen. 

6 Im Laufe des Geschäftsjahres können zur Berichtigung des ursprünglichen Voranschlages Nachtrags-

voranschläge aufgestellt werden in den gleichen Formen und unter denselben Genehmigungsvorschrif-

ten wie der ursprüngliche Voranschlag. 

Art. 28 Ordentliche Einnahmen und Ausgaben 

1 Zu den ordentlichen Einnahmen und Ausgaben gehören namentlich: 

a) unter den Einnahmen: 

 – Abgaben und Gebühren jeder Art, die im ordentlichen Verfahren festgesetzt wurden, 

 – die Liegenschaftserträge, 

 – das Ergebnis des Betriebes und der Einrichtungen, die vom Flughafen unmittelbar verwaltet 

oder verpachtet werden, 

 – die Beiträge, die für den Unterhalt und den Betrieb des Flughafens und seiner Zugänge ausbe-

zahlt werden, 

 – Entnahmen aus dem Reservefonds, 

 – weitere gelegentliche Einnahmen; 

b) unter den Ausgaben: 

 – Steuern und Abgaben, 

 – Anleihendienst, 

 – Besoldungen, Löhne und Entschädigungen an das Personal, 

 – Betriebsausgaben, 

 – Auslagen für den Unterhalt und die Instandstellung. 

Ein allfälliger Fehlbetrag wird unter die beiden Regierungen im Verhältnis zum Umfang des Verkehrs 

gemäss Art. 5 des Staatsvertrages verteilt. 

Art. 29 Ausserordentliche Einnahmen und Ausgaben 

1 Zu den ausserordentlichen Einnahmen und Ausgaben gehören namentlich: 

a) unter den Einnahmen: 

 – Beiträge der Staaten, von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Handelskammern und andern 

Unternehmungen des öffentlichen Rechts sowie von privatwirtschaftlichen Gruppen und einzel-

nen, die in Form einer Kapitalzahlung oder von jährlichen Teilzahlungen geleistet wurden und 

die ausschliesslich für die Kosten des ersten Ausbaues bestimmt sind, 

 – die Anleihen, 

 – Entnahmen aus dem Reservefonds, 

 – weitere gelegentliche Einnahmen; 

b) unter den Ausgaben: 

 – die Ausgaben des ersten Ausbaues, die Ausgaben für die Verbesserung und die Erweiterung des 

Flughafens und seiner Zugangswege, eingeschlossen die entsprechenden Aufwendungen für das 

Personal. 

Art. 30 Stellung des Direktors auf finanziellem Gebiet 

1 Der Direktor sorgt für die Anweisung der Einnahmen und Ausgaben. Er geht die Verpflichtungen ein 

und sorgt für deren Ausführung. 

Er kann hierfür unter eigener Verantwortung seine Unterschriftsberechtigung einem oder mehreren Be-

diensteten delegieren, die vorgängig vom Verwaltungsrat für diese Aufgabe zugelassen worden sind. 

Er führt Buch über die Ausgabenverpflichtungen und über die Anweisung der Einnahmen und Ausga-

ben, die er dem Rechnungsführer überweist. 
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Art. 31 Rechnungsführer 

1 Der Rechnungsführer wird ernannt durch Verfügung des Finanzministers und des Ministers für öffent-

liche Arbeiten, Verkehr und Touristik, nachdem der Verwaltungsrat sich dazu geäussert und der Schwei-

zerische Bundesrat seine Zustimmung gegeben hat. 

2 Er sorgt für das Rechnungswesen des Flughafens und verfügt über das notwendige Personal. 

3 Er ist dem Direktor unterstellt. Er ist indessen persönlich und finanziell verantwortlich für seine Amts-

führung. 

4 Er ist unter persönlicher Verantwortlichkeit mit dem Eintreiben der Geldforderungen beauftragt, mit 

der Zahlung der vom Direktor ausgestellten Anweisungen, mit der Führung der Kasse und der Verwal-

tung des Wertschriftenbestandes. Er ist allein berechtigt zur Verwaltung der Fonds oder Wertschriften 

und ist für deren Erhaltung verantwortlich. 

5 Der Rechnungsführer leistet eine Sicherheit, deren Art und Höhe von den beiden Regierungen festge-

setzt wird. 

Art. 32      Verkehrsbilanz 

1 Es werden Debitoren- und Kreditoren-Abrechnungskonti eröffnet, um beim Abschluss des Geschäfts-
jahres den Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben in jedem Jahr feststellen zu können. 
2 Aus der Verkehrsbilanz müssen zu Beginn des Geschäftsjahres und für jedes Konto gesondert ersicht-
lich sein: Anfangssaldi, Jahresverkehr mit Einschluss der Ordnungsbuchungen und Schlusssaldi. 
3 In der Verkehrsbilanz sind die ausgeglichenen Konti aufzuführen. 

Art. 33      Rechnung 

1 Jährlich ist vor dem 1. Juni eine Gesamtrechnung der Einnahmen und Ausgaben und die Bilanz des 
vergangenen Geschäftsjahres zu erstellen. 

Die Gesamtrechnung der Einnahmen und Ausgaben besteht aus zwei Teilen: 

 einer Betriebsrechnung, die mit dem ordentlichen Teil des Voranschlages übereinstimmt; 

 einer Baurechnung, die mit dem ausserordentlichen Teil des Voranschlages übereinstimmt. 

 Zur Begründung der letzteren wird ein Status der aufgenommenen Anleihen des Flughafens bei-

gegeben. 

2 Die Gesamtrechnung und die Bilanz des Flughafens werden zusammen mit dem Inventar und einem 

Bericht über die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres unmittelbar den beiden Regierungen zu-

gestellt, die über die Genehmigung der Rechnung, die Verwendung der Gewinne und die endgültige 

Bilanz innert den drei auf den Empfang dieser Unterlagen folgenden Monaten entscheiden. 

Art. 34      Verwendung von Betriebseinnahmen 

1 Der Ertrag aus Abgaben und Betriebseinnahmen, die der Flughafen einnimmt, ist wie folgt zu verwen-

den: 

1. zur Deckung der Betriebs- und Unterhaltskosten sowie der Kosten für die Verzinsung und Til-

gung der Anleihen; 

2. zur Bildung eines Reservefonds gemäss den Vorschriften des folgenden Artikels. 

Art. 35      Reservefonds 

1 Die verfügbaren Einnahmenüberschüsse werden in einen Reservefonds gelegt, dessen Höchstbetrag 

durch die beiden Regierungen nach Anhörung des Verwaltungsrates festgesetzt wird. 

2 Die Anlage der Reserven wird durch den Verwaltungsrat im Einvernehmen mit den Finanzinspektoren 

bestimmt. 
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3 Wenn der Reservefonds den vorgesehenen Höchstbetrag erreicht hat, kann im Einvernehmen mit den 

beiden Regierungen entweder der Reservefonds weiter erhöht oder der Flughafen verbessert oder nach 

Massgabe von Art. 5 des Staatsvertrages den beiden Regierungen ein Betrag ausbezahlt werden. 

Art. 36      Auflösung 

1 Im Falle der Auflösung aufgrund gütlicher Verständigung oder aufgrund einer Kündigung des Staats-
vertrages ernennen die Regierungen einen oder mehrere Liquidatoren, deren Befugnisse sie festlegen, 
und einen Liquidations-Rechnungsführer mit den gleichen Befugnissen wie der Rechnungsführer des 
Flughafens. 

Mit der Ernennung der Liquidatoren erlöschen die Befugnisse des Verwaltungsrates, des Direktors und 

des Rechnungsführers, an deren Stelle die Liquidatoren treten. 

Zur Genehmigung der Rechnung und Entlastung der Liquidatoren sind die zuständigen französischen 

und schweizerischen Behörden ermächtigt. 

Nach Bezahlung der Schulden und Erledigung der Verpflichtungen des Flughafens wird der nach der 

Auflösung verbleibende Reingewinn samt dem Reservefonds zwischen den beiden Regierungen verteilt 

im Verhältnis zum durchschnittlichen Verkehr des Flughafens von und nach Frankreich und von und 

nach der Schweiz in den letzten fünf Jahren. 

Art. 37      Zahlmeister für Vorschüsse und Eintreibungen 

1 Für die Zahlung der Löhne des vorübergehend angestellten Personals kann der Direktor Zahlmeister 

für Vorschüsse (régisseur de recettes) ernennen. 

2 Vorschüsse können Personen gewährt werden, die für Rechnung des Flughafens auswärtige Aufträge 

auszuführen haben. 

Der Verwaltungsrat setzt im Einverständnis mit den Finanzinspektoren den Höchstbetrag, das Verfahren 

für die Begründung und die Verwendung der Vorschüsse sowie die Art und Höhe der von den Zahl-

meistern zu verlangenden Sicherheiten fest. 

Der Direktor kann Zahlmeister ernennen für die Eintreibung derjenigen ausstehenden Gelder, die durch 

Beschluss des Verwaltungsrates im Einvernehmen mit den Finanzinspektoren aufzuzählen sind. Durch 

diesen Beschluss werden auch die Bedingungen festgesetzt, nach welchen die Zahlmeister diese Gelder 

einzutreiben und an die Kasse des Rechnungsführers abzuliefern haben, sowie gegebenenfalls die Art 

und Höhe der von den Zahlmeistern zu verlangenden Sicherheiten. 

Art. 38      Ein- und Auszahlungen 

1 Die Ein- und Auszahlungen können auf jede im Handel gebräuchliche Art und Weise ausgeführt wer-

den, so namentlich durch Bankgiro, Check, Wechsel, Postanweisung oder Postcheck, durch Übergabe 

von Wertpapieren und durch Diskontierung von Wertpapieren. 

2 Die Checks und alle andern bankmässigen Wertpapiere werden vom Rechnungsführer ausgestellt. Sie 

tragen die gemeinsamen Unterschriften des Rechnungsführers und des Direktors, vorbehältlich einer 

vom Verwaltungsrat bestellten Vertretung. 

3 Im Falle der Verrechnung müssen in den Büchern die zur Verrechnung gelangenden Einnahmen und 

Ausgaben einzeln aufgeführt werden. 

4 Die Beschlagnahme oder Verarrestierung von Beträgen, die der Flughafen schuldet, die Anzeige einer 

Abtretung solcher Summen und andere Anzeigen, die eine Zahlung verhindern sollen, müssen beim 

Rechnungsführer erfolgen. 

Art. 39      Verweigerung der Zahlung 

1 Der Rechnungsführer hat die Gründe für jede von ihm erklärte Zahlungsverweigerung dem Direktor 

und den Finanzinspektoren ohne Verzug mitzuteilen. 
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2 Wenn der Direktor schriftlich und unter seiner persönlichen Verantwortlichkeit verlangt, dass trotzdem 

bezahlt wird, dann hat der Rechnungsführer diesem Auftrag zu entsprechen. In diesem Fall heftet er den 

Zahlungsauftrag des Direktors der Zahlungsurkunde bei. 

3 Ein solcher Auftrag darf indessen nicht erteilt werden, wenn die Finanzinspektoren den Sichtvermerk 

verweigern, sowie im Falle, dass die Gültigkeit einer Quittung bestritten wird. Wenn im Vergleich mit 

dem Voranschlag die flüssigen Mittel fehlen oder nicht genügen, sind solche Aufträge im Falle von 

Kapitalinvestitionen nicht zulässig. 

4 Der Direktor gibt dem Verwaltungsrat von den erteilten Zahlungsaufträgen Kenntnis. Der Rechnungs-

führer verständigt darüber die Finanzinspektoren durch ein Schreiben, von dem er dem Direktor durch 

Abschrift Kenntnis gibt. 

Art. 40      Geschäftsbeginn der öffentlich-rechtlichen Unternehmung 

1 Die öffentlich-rechtliche Unternehmung Flughafen Basel-Mülhausen beginnt rechtsgültig zu handeln 

mit dem Datum, das für den Beginn des Rechnungsjahres im ersten Voranschlag der Einnahmen und 

Ausgaben, der den beiden Regierungen zur Genehmigung unterbreitet wurde, festgesetzt ist. 
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